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→ Steuerberatung  → Wirtschaftsprüfung → Unternehmensberatung → Gutachtenerstellung 
 

 
Energiekostenpauschale: Selbst-Check online möglich 
 
Bereits in unserem letzten Newsletter haben wir auf die „Energiekostenpauschale“ hingewiesen. Die 
Energiekostenpauschale wurde ins Leben gerufen, um Kleinst- und Kleinunternehmen dabei zu helfen, 
pauschal die gestiegenen Energiekosten zu bewältigen. Gefördert werden Unternehmen mit einem 
Jahresumsatz zwischen EUR 10.000 und EUR 400.000 im Kalenderjahr 2022. Die Höhe des 
Zuschusses wird abhängig von Umsatz und Branche berechnet und beträgt zwischen EUR 110 und 
EUR 2.475.  
 
 

1. Ablauf und Selbst-Check 

Bereits mit der Veröffentlichung des Energiekostenzuschusses wurde auch ein Pauschalfördermodell 
für Klein- und Kleinstbetriebe angekündigt. Seit kurzem ist eine neue Website unter 
www.energiekostenpauschale.at online, auf der die wichtigsten Infos zusammengefasst sind und 
bereits FAQ‘s1 veröffentlicht wurden. 
 
Die Anspruchsberechtigung des jeweiligen Unternehmens kann auf dieser Website mit Hilfe eines 
online Selbst-Checks geprüft werden, wobei nur die folgenden Informationen erforderlich sind: 

− Unternehmen mit Sitz in Österreich (ausgenommen: öffentliche Unternehmen und die Sektoren 
Energie, Finanz, Immobilien, Landwirtschaft, freie Berufe und politische Parteien) 

− Jahresumsatz 2022 mindestens EUR 10.000 und höchstens EUR 400.000 

− Bezogene De-minimis-Beihilfen von mehr als EUR 200.000 in den letzten drei Jahren vor 
Antragstellung 

− ÖNACE-Code 2  des Unternehmens (der im USP 3  unter „Unternehmensdaten“ im Abschnitt 
„Haupttätigkeit“ abrufbar ist) 

− Handy-Signatur oder eine ID-Austria 

− Registrierung beim Unternehmensserviceportal (USP) 
  

 
1 Siehe https://www.energiekostenpauschale.at/#frequently-asked-questions. 
2 Siehe https://www.statistik.at/kdb/downloads/pdf/OENACE2008_DE_CTI_20200804_150657.pdf. 
3 Siehe https://www.usp.gv.at/index.html. 

http://www.energiekostenpauschale.at/
https://www.energiekostenpauschale.at/#frequently-asked-questions
https://www.statistik.at/kdb/downloads/pdf/OENACE2008_DE_CTI_20200804_150657.pdf
https://www.usp.gv.at/index.html


 

 
 

2 
 

 
Die entsprechende Richtlinie zur Energiekostenpauschale für Unternehmen soll ab Mai 2023 verfügbar 
sein. Der Start der Einreichphase wurde noch nicht definiert, voraussichtlich sollen die Anträge ab Mitte 
Mai 2023 gestellt werden können. Die Auszahlung soll kurz nach einer automatisierten Prüfung direkt 
auf das bekanntgegebene Konto erfolgen. 
 
Die Förderung muss vom Unternehmen selbst beantragt werden. Ein Steuerberater kann das 
Ansuchen nicht stellvertretend für Klienten einreichen. Wir empfehlen daher sich zeitgerecht mit 
der Energiekostenpauschale auseinanderzusetzen. 
 
 

2. Ausblick 

Die Veröffentlichung der Förderrichtlinie für die Energiekostenpauschale bleibt nach wie vor 
abzuwarten. Sofern sich Fragen zur Förderung ergeben, wurde eine Hotline unter 01 / 890 80 6776 
eingerichtet (Mo bis Do von 8.30 - 17.00 Uhr und Fr von 8.30 - 14.00 Uhr). 
 
Bei Fragen zur Energiekostenpauschale stehen wir gerne unterstützend zur Verfügung. 
 
Ihr ECOVIS Betreuer-Team 
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ECOVIS – DAS UNTERNEHMEN IM PROFIL 
 
Aus Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung wurden in den letzten Jahrzehnten zunehmend 
komplexe und anspruchsvolle Beratungsdienstleistungen. Ein hohes Maß an Branchenkenntnis, 
Expertenwissen sowie langjährige Erfahrung sind erforderlich, um ein kompetenter und 
leistungsfähiger Partner zu sein.  
 
Seit nunmehr 40 Jahren beraten wir Klein- und Mittelbetriebe, national und international tätige 
Unternehmen und Freiberufler in Wirtschafts- und Steuerfragen – umfassend, praxisnah und 
leistungsorientiert. Das partnerschaftliche Vertrauensverhältnis, die persönliche Beratung sowie 
effektive Lösungen zur Verwirklichung Ihrer Ziele – das sind die Dinge, die Sie als 
Mandantin/Mandant von uns ganz selbstverständlich erwarten können. Jede Mandantin/jeder 
Mandant hat seinen festen persönlichen Ansprechpartner. Das ist für uns Voraussetzung für 
kontinuierliche und hochwertige Beratung und Betreuung. 
 
ECOVIS Austria mit den Standorten in Wien, St. Pölten, Salzburg, Scheibbs, Wieselburg und 
Wr. Neustadt betreut Sie mit ca. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen der 
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 
 
Darüber hinaus bieten wir als Teil eines internationalen Beratungsnetzwerkes unseren Mandantinnen 
und Mandanten in über 80 Ländern weltweit starke Partner vor Ort, die auf Know-how und Back-
Office der gesamten Unternehmensgruppe zurückgreifen.  
 
 
Herausgeber: 
ECOVIS AUSTRIA WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS- UND STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 
Schmalzhofgasse 4, 1060 Wien,  
Tel. + 43 (0) 1 599 22 0, Fax + 43 (0) 1 599 22 5 
ECOVIS Info basiert auf Informationen die wir als zuverlässig ansehen. Eine Haftung kann jedoch 
aufgrund der sich ständig ändernden Gesetzeslage nicht übernommen werden. 
 
 
1060 Wien 

Schmalzhofgasse 4 

Tel (01) 599 22 

3100 St. Pölten 

Kremser Gasse 20 

Tel (02742) 25 33 00 

3270 Scheibbs 

Rathausgasse 3 

Tel (07482) 431 65 

3250 Wieselburg 

Hauptplatz 24 

Tel (07416) 540 70 

2700 Wr. Neustadt 

Hauptplatz 30 

Tel (01) 599 22 

5020 Salzburg 

Innsbrucker Bundesstr. 140 

Tel (0662) 87 08 45 

 

 
 

 


